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für die Kantinen bestimmten Einrichtungsgegen-
ständen, Inanspruchnahme sonstiger Leistungen
für die Instandhaltung der Betriebsräume, Wa-
renbezüge), inRechnung gestellteUmsatzsteuer
unter den weiteren Voraussetzungen des § 15
UStG als Vorsteuer abziehen.

Bezieht das Land Leistungen sowohl für den
unternehmerischen als auch für den nichtunter-
nehmerischen Bereich, ist die darauf entfallende
Vorsteuer entsprechend dem Verwendungs-
zweck in einen abziehbaren und einen nichtab-
ziehbaren Anteil aufzuteilen.“

cc) In Absatz 3 wird die Angabe „(zur Zeit mit
13,79 v. H.)“ gestrichen.

i) Nummer 4.5 erhält folgende Fassung: "

„4.5 Sonstiges

Die Umsatzbesteuerungdes Landes erfolgt dezen-
tral. Die Umsätze von Kantinen des Landes, die der
Umsatzbesteuerung unterliegen, sind nicht in einer
einzigen Umsatzsteuererklärung des Landes zusam-
menzufassen, sondern für die jeweilige Kantine bei
dem zuständigen Finanzamt zu versteuern. Etwaige
Zweifelsfragen sind daher mit dem zuständigen Fi-
nanzamt zu klären. Erforderlichenfalls ist dem zu-
ständigen Ministerium zu berichten.

Bezieht das Land Lieferungen oder sonstige Leis-
tungen von nicht im Inland ansässigen Unterneh-
mern, wird es unter Umständen Steuerschuldner
für diese Lieferungen oder sonstigen Leistungen. In
diesen Fällen ist mit dem zuständigen Finanzamt zu
klären, ob Umsatzsteuer anzumelden und abzufüh-
ren ist.“

bb) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.
g) Nummer 4.3 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 Satz 1 wird die Abkürzung „UStG
1999“ durch die Abkürzung „UStG“ ersetzt.

bb) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Werden Eingangsrechnungen unter Abzug von
Skonti bezahlt, so mindert sich der Vorsteuer-
abzug entsprechend (§ 17 Abs. 1 UStG).“

h) Nummer 4.4 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 wird die Abkürzung „UStG 1999“
durch die Abkürzung „UStG“ ersetzt.

bbb) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung:
„Diese ist unter Anwendung der für die •

verschiedenen Steuersätze in Betracht
kommenden Prozentsätze aus dem Es-
senspreis herauszurechnen. Werden die
Mahlzeiten zu einem Preis abgegeben, der
geringer ist als der amtliche Sachbezugs-
wert nach der Sozialversicherungsent-
geltverordnung, ist mindestens der Wert
der Umsatzbesteuerung zu Grunde zu
legen, der sich aus dem amtlichen Sach-
bezugswert nach der'Sozialversicheruipgs-
entgeltverordnung ergibt (§ 10 Abs. 5 Nr.2
in Verbindung mit § 10 Abs. 4 Nr. 3 UStG;
Abschnitt 1.8 Abs. 11 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses und R 8.1 Abs.7 der
Lohnsteuer-Richtlinien).

ccc) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 ange-
fügt:
„Die Umsatzsteuer ist aus diesem Wert
herauszurechnen.“

bb) ln Absatz 2 wird die Angabe „Sachbezugsverord-
nung (Abschn.12 Abs.11 der Umsatzsteuerricht-
linien 2000 vom 10.12. 1999 - BStBl I Sonder-
nummer 2/1999, BAnz Nr. 241a, und R 31
Abs.7 der Lohnsteuerrichtlinien 2002 vom 11.10.
2001 - BStBl l Sondernummer 1/2001; BAnz.
2003 a Nr. 2039 ergibt“ durch die Angabe
„Sozialversicherungsentgeltverordnung ergibt (Ab-,
schnitt 1.8 Abs. 11 des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses und R 8.1 Abs. 7 der Lohnsteuer-
Richtlinien)“ ersetzt.
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Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft.

An
die Behörden und Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt

E. Ministerium für Arbeit, Soziales
und Integration
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Richtlinie über die Gewährung

von Biüigkeitsleistungen als Soforthilfe
für gemeinnützige Träger von Kinder-

und Jugendfreizeithäusern sowie Familienferien-
und -freizeitstätten im Land Sachsen-Anhalt
in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

(Richtlinie MS-Corona-Soforthilfe)

. RdErl. des MS vom 9. 9.2020- 44-5170

1. Zweck der Billigkeitsleistungen, Rechtsgrundlagen

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt Billigkeitsleistungen
für Kinder- und Jugendfreizeithäusbr sowie Familienferien-
und -freizeitstätten nach Maßgabe dieser Richtlinie und auf
der Grundlage

a) von § 53 der Landeshaushaltsordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30. 4. 1991 (QVBI. LSA
S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
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bare Einnahmen sind insbesondere Zuwendungen, sons-
tige Corona-Soforthilfen, Konjunktur-Paket Bund, Kurz-
arbeitergeld, zustehende Versicherungsleistungen aus Ab-
sicherung von Betriebsunterbrechungen oder Betriebsaus-
fall sowie andere Leistungen Dritter. Als Notbetrieb ist der
vom regulären Betrieb abweichende und in der Regel auf
ein Minimum zum Erhalt der Existenz eingeschränkte
Betrieb zu verstehen.Die Billigkeitsleistung wird höchstens
für den Zeitraum' vom 15. 3. 2020 bis zum 31. 12. 2020
gewährt.

vom 24. 3. 2020 (GVBI. LSA S. 108), in der jeweils gel-
tenden Fassung,

b) der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung (W-LHO, RdErl.des MF vom 1.2. 2001, MBI. LSA
S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom 21.12.20 )7,
MBI. LSA 2018 S. 211),- in der jeweils geltenden Fas-
sung und

c) der Allgemeinen Hinweise für die Gewährung von Bil-
ligkeitsleistungen in Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie (Erl. des MF vom 19. 5. 2020 - 21-04019-86/
1/24360/2020 - (n. v.). Die Billigkeitsleistung ist nachrangig zu anderen Hilfen.

Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Hilfen ist zu-
lässig, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt.
Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Antragstel-
ler alles unternommen hat, um die laufenden Kosten zu
reduzieren.

Zweck der Billigkeitsleistungen ist, die Infrastruktur der
gemeinnützigen Träger und Einrichtungen im Bereich der
Kinder- und Jugendfreizeithäuser sowie Familienferien-
und -freizeitstätten zu sichern, die durch die Corona-Pan-
demie in existenzbedrohliche Zahlungsschwierigkeiten ge-
raten sind. 5.2 Form: nicht rückzahlbarer Zuschuss

Die Billigkeitsleistung wird als einmaliger, nicht rückzahl-
barer Zuschuss in Form eines Schadensausgleichs ge-
währt. Als finanzieller Schaden gelten Zahlungsschwierig-
keiten, die-ab dem 15. 3. 2020 entstanden sind.
5.3 Bemessungsgrundlage

2. Gegenstand der Billigkeitsleistungen

Die Billigkeitsleistungen werden gemäß § 53 der Lan-
deshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt aus
Gründen der staatlichen Fürsorge zum Ausgleich von Här-
ten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt.
Auf die Gewährung der Billigkeitsleistungen besteht kein
Rechtsanspruch.

Der auf der Basis der Antragsangaben ermittelte Diffe-
renzbetrag bestimmt die Höhe der Billigkeitsleistung pro
Monat.

Zur Ermittlung des Differenzbetrags sind alle im Rahmen
des Notbetriebs erforderlichen Kosten und Verpflichtungen
und die ihnen gegenüberstehenden Deckungsmöglich-
keiten auf der Basis des Monats der Entstehung, frühes-
tens ab 15. 3. 2020, im Antrag anzugeben.

3. Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind Kinder- undJugendfreizeithäuser
sowie Familienferien- und -freizeitstätten mit Sitz in Sach-
sen-Anhalt und inTrägerschaft gemeinnütziger eingetrage-
ner Vereine, die bis zum 31. 12. 2019 nicht in Zahlungs-
schwierigkeiten waren, aber bei denen in Folge des
Ausbruchs der Corona-Pandemie vorübergehende Zah-
lungsschwierigkeiten bestehen. Einrichtungen in unmittel-
barer kirchlicher oder kommunaler Trägerschaft sowie
Jugendherbergen und Schullandheime sind nicht antrags-
berechtigt.

6. Anweisung zum Verfahren

6.1 Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt, Turm-
schanzenstraße '25, 39114 Magdeburg.

4. Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeits-
leistungen 6.2 Anträge

Anträge auf Gewährung einer Billigkeitsleistung als
Soforthilfe sind unter Verwendung der auf der Internetseite
des Ministeriums zur Verfügung stehenden Antragsformu-
lare einschließlich aller dazugehörigenAnlagen und in den
Formularen geforderten Angaben und Unterlagen schrift-
lich bei der Bewilligungsbehörde einzureichen.Der Antrag
ist rechtsverbindlich zu unterschreiben. Die Antragsunter-
lagen können entweder als Scan oder Foto (als Datei im
JPEG- oder PDF-Format) per E-Mail oder per Post über-
sandt werden.

Der Antragsteller muss mit dem Antrag versichern, dass
er durch die Corona-Krise vorübergehend in Zahlungs-
schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen,
weil die fortlaufenden Einnahmen im Zeitraum von März
bis Dezember 2020 nicht ausreichen, um die Verbindlich-
keiten aus den fortlaufenden Personal- und Sachkosten
für den Notbetrieb im genannten Zeitraum zu zahlen.

5. Art, Umfang und Höhe der Biliigkeitsleistungen
Dem Antrag sind weiterhin folgende Unterlagen beizufü-

gen:

a) Legitimationsnachweis (Vollmacht oder anderer Nach-
weis der Vertretungsberechtigung des Trägers oder Ver-
eins; Kopie oder Foto des Personalausweises der ver-
tretungsberechtigten Personen),

5.1 Finanzierungsart: Festbetrag

Die Billigkeitsleistung wird als Festbetrag gewährt. Sie
entspricht dem Differenzbetrag, der sich aus den laufenden
Kosten und Verpflichtungen für den Notbetrieb des Trägers
nach Abzug aller verfügbaren Einnahmen ergibt. Verfüg-
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b) Vereinsregisterauszug,
c) Satzung,
d) Nachweis der Gemeinnützigkeit,

e) der von der Mitgliederversammlung oder einem ver-
gleichbaren Verbandsgremium zuletzt beschlossene
Haushalts- und Wirtschaftsplan, aus dem sich die lau-
fenden Personal- und Sachkosten vor der Corona-Krise
ergeben,

f) eine Übersicht zur Auslastung der Einrichtung (Bu-
chungs- und Belegungszahlen) im Jahr 2019 sowie
der Jahresabschluss 2019; Antragsteller mit mehreren
Einrichtungen legen dieses als Gesamtübersicht sowie
getrennt nach Einrichtungen vor,

4

g) Glaubhaftmachung der Zahlungsschwierigkeiten mit
geeigneten Mitteln, insbesondere durch Vorlage einer
Ausgabe- undEinnahmeaufstellung oder einer Gewinn-
und Verlustrechnung über den betreffenden Zeitraum;
Antragsteller mit mehreren Einrichtungen legen dieses
als Gesamtübersicht sowie getrennt nach Einrichtungen

7. Verrechnung, sonstige Leistungsbestimmungen

Sofern öffentliche Mittel der Europäischen Kommission,
des Bundes oder des Landes für denselben Zweck bereit-
gestellt werden oder Schadensregulierungen aufgrund von
bestehenden Versicherungen erfolgen, sind diese nach
dieser Richtlinie gewährten Zuschüsse mit diesen Leistun-
gen zu verrechnen und zurückzuzahlen.

8. Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem
RdErl. gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten' r

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft.

vor.
Die Antragsfrist endet am 15.11. 2020.

6.3 Auszahlung

Der Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung als
Soforthilfe gilt gleichzeitig als Auszahlungsantrag. Die Be-
willigungsbehörde überweist die Billigkeitsleistung nach
Eingang des Antrags,PrüfungdervollständigenUnterlagen
und Bewilligung auf das Konto des Empfängers.

Auszahlungen können nur bis zum 10.12.2020 erfolgen.

Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises

Bek. des MS vom 5. 8. 2020- 33-41223-3-3-1

Der vom Ministerium am 1.2.2018 ausgestellte Dienst-
ausweis B 526 ist ungültig.

6.4 Verwendungsnachweis

Die zweckentsprechende Verwendung der Billigkeitsleis-
tung ist gegenüber der Bewilligungsbehörde innerhalb von
sechs Monaten nach Auszahlung der Soforthilfe durch Vor-
lage des Jahresabschlusses nachzuweisen. Dem Jahres-
abschluss ist eine auf der Internetseite des Ministeriums
als Formular zur Verfügung stehende Bestätigung beizufü-
gen, dass der cash flow allein durch die Billigkeitsleistung
ausgeglichen werden konnte oder trotz Billigkeitsleistung
noch immer negativ war. Die Bewilligungsbehörde behält
sich vor, die zweckentsprechende Verwendung stichpro-
benartig oder bei Vermutung zweckfremder Nutzung zu
prüfen.

F. Ministerium für Bildung

2162
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen

für das ESF-Programm „Schulerfolg sichern“;
Zweite Änderung6.5 Sonstige Bestimmungen

RdErl. des MB vom 31. 7. 2020- 24-51967Das Prüfrecht der Bewilligungsbehörde wird nicht einge-
schränkt. Sie behält sich vor, in Einzelfällen die begründen-
den Unterlagen für die im Antrag getätigten Angaben zu
prüfen.Der Bewilligungsbehörde sind auf Verlangen erfor-
derliche Auskünfte zu erteilen. Die Einsicht in Bücher und
Unterlagen sowie Prüfungen ist zu gestatten. Daher müs-
senalle fürdenZuschussrelevantenUnterlägenzehnJahre
nach Außerkrafttreten dieser Richtlinie aufbewahrt werden.

Bezug:
RdErl. des MK vom 15.12. 2014 (MBI.LSA 2015 S. 179), geändert durch
RdErl. vom 6. 4. 2016 (MBL LSA S. 300, 352)

Teil 1

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Emp-
fängern der Billigkeitsleistungen Prüfungen durchzuführen. Der Bezugs-RdErl. wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a wird die Angabe „geändert durch
Die Daten der Empfänger werden elektronisch gespei-

chert und verarbeitet.
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